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Vertrag über die Betrauung 
mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

 
zwischen 

 
dem Landratsamt Rottal-Inn, Ringstraße 4-7, 84347 Pfarrkirchen 

vertreten durch Herrn Landrat Michael Fahmüller 
- zuständige Behörde - 

 
und 

 
der Firma … 

vertreten durch … 
- Unternehmen - 

 
 

über die Gewährung einer Ausgleichsleistung für die Erfüllung von 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen auf der Linie 6218 im Rahmen eines 

wettbewerblichen Vergabeverfahrens gemäß Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 
1370/2007 

 
 
§ 1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
Das Unternehmen verpflichtet sich, die in der Anlage 1 definierte und räumlich 
abgegrenzte gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im Rahmen einer Vergabe gemäß 
Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen eines Bruttovertrags zu erfüllen.  
 
§ 2 Ausgleichsleistung 
(1) Die zuständige Behörde gewährt dem Unternehmen eine Ausgleichsleistung pro 

Jahr in Höhe von … € in nicht umsatzsteuerbarer Weise. 

(2) Die Berechnung der Ausgleichsleistung ergibt sich aus der Kalkulation des 
finanziellen Nettoeffekts in Anlage 2. 

(3) Die Ausgleichsleistung wird in 11 Raten (mtl. außer August), fällig jeweils bis zum 
15. des Nachmonats, ausbezahlt. Das Unternehmen stellt der zuständigen 
Behörde hierfür monatlich eine Rechnung mit Spitzabrechnung der 
vereinnahmten Netto-Fahrgeldeinnahmen. 

(4) Bei Kostenveränderungen wird die Ausgleichsleistung mit den Anpassungsraten 
des Kostenindex des Landesverbands Bayerischer Omnibusunternehmer (LBO) 
mit Rückwirkung zum 01.01. des Jahres der Veröffentlichung des Kostenindex 
angepasst. Anpassungen der Ausgleichsleistung sind in jedem Fall begrenzt auf 
das Maß der Kostenveränderungen, welches sich in Anwendung der gewichteten 
Kostenelementeklausel in Anlage 3 ergibt. 
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§ 3 Tarif 
Das Unternehmen verpflichtet sich, auf dieser Linie den VGRI-Tarif anzuwenden 
(Anerkennung und Verkauf) und darüber hinaus an der Einnahmeaufteilung der 
VGRI teilzunehmen. 
 
§ 4 Inkrafttreten, Laufzeit und Kündigung 
(1) Dieser Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2035. 

(2) Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist beiderseits ausgeschlossen. 

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.  

 
§ 5 Schlussbestimmungen 
(1) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirk-
samen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführ-
bare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführ-
baren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.  
 
 
 
Pfarrkirchen, den _________ …, den _________ 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Michael Fahmüller Firma … 
Landrat … 
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Anlage 1 
 
Definition der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und ihres räumlichen 
Geltungsbereichs 
 
Strecke: 6218 
 
Fahrplan: 

 
 

 
 
Der Einsatz von Subunternehmern ist zulässig.  
 
Die Beförderung erfolgt im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen auf der Linie 6218 mit 
Veröffentlichung der Fahrten im Aushangfahrplan. 
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Zum Einsatz gelangt aktuell ein Standardlinienbus mit einer Kapazität von 49/24. In den 
Ferien verkehrt vereinzelt (also nicht regelmäßig) ein Kleinbus mit Platz für 20 Fahrgäste. 
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Anlage 2 
 
Gemeinwirtschaftliche Fahrleistung: ca. 57.825 km/p.a. (je nach Anzahl Schul- und 
Werktage) 
 
  
Personalkosten: €/p.a. 
Treibstoffkosten: €/p.a. 
Reifen: €/p.a. 
Reparatur/Ersatzteile: €/p.a. 
Fahrzeugkosten: €/p.a. 
Abschreibungen: €/p.a. 
Sonstige Kosten: €/p.a. 
Gesamtkosten: €/p.a. 

 
 
Mehreinnahmen (netto, geschätzt)): 
 
Fahrgeldeinnahmen: €/p.a. 
Erstattungen nach § 231 SGB IX: €/p.a. 
Ausgleich nach Art. 24 BayÖPNVG: €/p.a. 
Ausgleiche aufgrund spezieller Vorschriften 
(z. B. Deutschlandticket) 

€/p.a. 

Gesamteinnahmen: €/p.a. 
 
 
Differenz (Gesamtkosten – Gesamteinnahmen): €/p.a. 
= finanzieller Nettoeffekt (geschätzt) €/p.a. 

 
 
Ausgleichsleistung (geschätzt) €/p.a. 

 
 
Ausgleichsleistung monatlich (11 Monate, nicht Aug.) € 
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Anlage 3 
 
Gewichtete Kostenelementeklausel 
 
Kostenart   in % Fortschreibungsgrundlage 

Personalkosten 
 

 
 

LBO-Kostenindex 

Treibstoffkosten 
 

 
 

LBO-Kostenindex 

Reifen  
 

LBO-Kostenindex 

Reparatur/Ersatzteile 
 

 
 

LBO-Kostenindex 

Fahrzeugkosten1) 

 
 
 

LBO-Kostenindex 

Abschreibungen 
 

 
 

LBO-Kostenindex 

sonstige Kosten2) 

 
 
 

LBO-Kostenindex 

Summe 
 

100  

 
1) Die Fahrzeugkosten umfassen die Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und sonstige Kfz-Kosten (u.a. 

Zinskosten). 
2) Die sonstigen Kosten umfassen u.a. die Verwaltungskosten, Raum- und Energiekosten. 
 
 
 


